
Eine Information 
der CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Zum 1. Januar 2024 wurde in der Schweiz das Versicherungsauf-

sichtsgesetz (VAG) geändert. Bei dem bisher eingesetzten Versi-

cherungsprodukt der Reparaturkostenversicherung (RKV) wären Sie 

künftig als gebundener Vermittler verpfl ichtet, zahlreiche regulato-

rische Vorgaben einzuhalten (Betreibungsregister- und Strafregisteraus-

zug, jährliche Fortbildungen zum Versicherungsvermittlerrecht usw.).

CarGarantie hat sich daher in Abstimmung mit der Schweizer Ver-

sicherungsaufsicht Finma dazu entschlossen, das bisherige Versi-

cherungsmodell zum 1. Mai 2024 auf die Garantieversicherung
umzustellen. Bei der Garantieversicherung vermitteln Sie kein 

Versicherungsprodukt, sondern gewähren selbst als Versicherungs-

nehmer Ihrem Kunden einen bei uns versicherten Garantieschutz. Sie 

geben dem Kunden somit zugleich mehr Vertrauen in das von ihm 

gekaufte Produkt.

Umstellung 
auf Garantieversicherungen 
ab Mai 2024

www.cargarantie.ch



DIREKTER VERGLEICH 

Reparaturkosten-
versicherung

Garantie-
versicherung

Garantienehmer*in - Endkunde

Versicherungsnehmer*in Endkunde Handel

Versicherer CarGarantie CarGarantie

Vermittler Handel -

Betreibungsregister- und Strafregisterauszug (Handel) Ja Nein

Fortbildungen zum Versicherungsvermittlerrecht notwendig (Handel) Ja Nein

Reparaturkostenschutz Ja Ja

CarGarantie-Services Ja Ja

Profitsteigerung durch Werkstattauslastung und Aftersales Ja Ja

Vorsteuerabzug für Ersatzteile möglich Ja Ja

REPARATURKOSTENVERSICHERUNG
Bei einer Reparaturkostenversicherung werden die Endkunden direkt von CarGarantie versichert.

Was ist der Unterschied zwischen 
einer Reparaturkostenversicherung 
und einer Garantieversicherung?

Diese Garantiezusage wird über CarGarantie versichert. Der Handel ist Versicherungsnehmer.

Der Handel vermittelt hierbei den Versicherungsvertrag. Somit tritt der Handel nur als Vermittler auf.

Vermittlung 
der Versicherung

Vermittlungs-
Sammelvertrag

Versicherungsvereinbarung

Versicherungsvertrag
Garantiezusage

Garantievertrag

Auch bei einer Garantieversicherung können Sie sich auf die bewährten CarGarantie-Services verlassen. 
Abschluss, Schadenmeldung, Schadenbearbeitung und Abrechnung folgen den gewohnten Prozessen.

GARANTIEVERSICHERUNG
Bei einer Garantieversicherung gibt der Handel eine Garantiezusage an seine Kunden.



Aufschlag
auf Prämie (möglich)

HANDEL KUNDE

Garantie 
inkl. MwSt.

Rechnung 
inkl. Stempelsteuer

 €

xx €

Faktur und Schadenabrechnung 
bei Garantieversicherungen
Bei der Faktur und Schadenabrechnung bei Garantieversicherungen gibt es einige Anpassungen zu beachten.

FAKTUR
Sie erhalten von CarGarantie eine Prämienrechnung. In dieser Rechnung ist die Stempelsteuer enthalten. Sie ver-
kaufen eine Garantiezusage an den Kunden, hier fällt MwSt. an. Ein eventueller Zuschlag auf die Prämie ist dabei 
grundsätzlich nicht ausgeschlossen.

REPARATUREN IM RAHMEN 
DER GARANTIEVERSICHERUNG
Die Reparatur durch Sie stellt keine zusätzliche Leistung, 
sondern die Erfüllung des Garantieversprechens dar. Die 
Reparatur aufgrund der gegebenen Garantie ist somit 
eine nicht mehrwertsteuerbare Schadenersatzleistung.

ZAHLUNG DER VERSICHERUNGSLEISTUNG 
DURCH CARGARANTIE
Die Zahlung durch CarGarantie an Sie ist als Versiche-
rungsleistung nicht mehrwertsteuerbar. Aufgrund 
dieser Geldzahlung ist somit keine Mehrwertsteuer 
an das Finanzamt abzuführen. 
Nicht vom versicherten Garantieumfang umfasste Re-
paraturpositionen bzw. ein vom Kunden gegebenen-
falls zu tragender Selbstbehalt sind diesem gesondert 
zzgl. Mehrwertsteuer zu berechnen.

REPARATURAUFTRAG VON EINEM 
DURCHREISENDEN KUNDEN
Erhalten Sie einen Reparaturauftrag von einem durch-
reisenden Kunden, der die Garantie im Zusammen-
hang mit der Garantieversicherung von CarGarantie 
von einem Händlerkollegen erhalten hat, so bitten wir 
Sie, für den von CarGarantie zu regulierenden Anteil 
eine Reparaturrechnung mit Mehrwertsteuerausweis 
auszustellen und an uns einzureichen.

In dieser Rechnung muss der Kunde als Auftragge-
ber des Reparaturauftrags angegeben sein. In diesem 
Fall findet zwischen Ihnen und dem Kunden ein Leis-
tungsaustausch statt, der der Mehrwertsteuer unter-
liegt. Die anteilige Mehrwertsteuer wird in diesem Fall 
von uns erstattet, soweit der Kunde nicht zum Vor-
steuerabzug aus der Reparaturrechnung berechtigt ist.

SCHADENABRECHNUNG
Zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche bei CarGarantie ist eine Schadenmeldung mit einer detaillierten Aufstellung
der angefallenen Netto-Kosten erforderlich. Bitte erstellen Sie hierzu eine interne Belastungsanzeige (über Ihr EDV-
System erstellter Buchungsbeleg über die Verbuchung des Materials und der Lohnkosten mit allen erforderlichen Fahrzeug-
daten). Ihnen bleibt der Vorsteuerabzug auf die verwendeten Ersatzteile erhalten.

HINWEIS: Bei einer Schadenmeldung über das Online-
portal CGWEBline erhalten Sie die Abrechnungsinfor-
mation zur Erstellung ihrer internen Belastungsanzeige 
durch unsere Freigabemail.

WICHTIG: Sie schreiben keine Rechnung im mehr-
wertsteuerrechtlichen Sinn an CarGarantie. Ein Beleg 
über die Kosten ohne Mehrwertsteuer ist ausreichend: 
In dem Beleg darf keine Mehrwertsteuer ausgewiesen 
werden.

HANDEL

Einreichen
netto bei CarGarantie

€
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An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

CarGarantie hat die notwendigen Prozesse bereits vorbereitet. 

Sprechen Sie einfach jederzeit Ihren CarGarantie-Aussendienst-Mitarbeiter an.

Bei steuerrechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Niederlassung Schweiz / Succursale Suisse / Succursale Svizzera
Erlenstrasse 33
CH- 4106 Therwil

www.cargarantie.ch
info@cargarantie.ch


